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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Bedrucken eines Da-
tenträgers im Stichtiefdruckverfahren mit einem Druckbild,
das wenigstens eine erste Farbfläche (12a) mit einer ers-
ten Farbschichtdicke (Da) und wenigstens eine an die ers-
te Farbfläche (12a) angrenzende zweite Farbfläche (12b)
mit einer zweiten Farbschichtdicke (Db) aufweist, wobei die
Farbschichtdicken (Da, Db) unterschiedlich sind, und wo-
bei die erste und zweite Farbfläche (12a, 12b) direkt an-
einander grenzen und von einer scharfen, bei Betrachtung
mit dem bloßem Auge nicht sichtbaren Grenzlinie vonein-
ander getrennt sind, und die Farbschichtdicke beider Farb-
flächen (12a, 12b) im Bereich der Grenzlinie ein Minimum
durchläuft, bei dem eine Druckplatte verwendet wird, die ei-
ne Oberfläche (2) umfasst und in die Druckplattenoberfläche
(2) graviert wenigstens einen ersten Gravurbereich (3a) mit
einer ersten Gravurtiefe (ta) und wenigstens einen an den
ersten Gravurbereich (3a) angrenzenden zweiten Gravurbe-
reich (3b) mit einer zweiten Gravurtiefe (tb), wobei die Gra-
vurtiefen (ta, tb) unterschiedlich sind, und zwischen den ers-
ten und zweiten Gravurbereichen (3a, 3b) eine Trennkante
(5) angeordnet ist, deren Oberkante (6) in Höhe der Druck-
plattenoberfläche (2) spitz zuläuft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Stichtiefdruckverfah-
ren zum Drucken von aneinander grenzenden Farb-
flächen, sowie Druckplatten für die Durchführung des
Tiefdruckverfahrens.

[0002] Kennzeichnend für die Tiefdrucktechnik ist,
dass in den druckenden, d. h. farbübertragenden Be-
reichen das Material der Oberfläche einer Druckplat-
te mittels eines geeigneten Gravierwerkszeugs oder
mittels Ätzung entfernt wird. Auf die fertige Druck-
platte wird Farbe aufgetragen, und die überschüssi-
ge Druckfarbe wird vor dem eigentlichen Druckvor-
gang mittels eines Abstreifrakels oder eines Wischzy-
linders von der Oberfläche der Druckplatte entfernt,
so dass die Farbe lediglich in den Vertiefungen zu-
rückbleibt. Dann wird ein Substrat, in der Regel Pa-
pier, gegen die Druckplatte gepresst und wieder ab-
gezogen, wobei die Farbe an der Substratoberfläche
haften bleibt und dort ein Druckbild bildet. Werden la-
sierende Farben verwendet, bestimmt die Dicke des
Farbauftrags den Farbton.

[0003] Bei den herkömmlichen Tiefdrucktechniken
wird zwischen dem Rastertiefdruck und dem Stich-
bzw. Linientiefdruck unterschieden. Beim Rastertief-
druckverfahren erfolgt die Herstellung der Druckplat-
ten beispielsweise mittels Elektronenstrahl, Laser-
strahl oder Stichel. Kennzeichnend für den Rastertief-
druck ist, dass unterschiedliche Grau- oder Farbwer-
te des Druckbildes durch regelmäßig in der Druck-
platte angeordnete Näpfchen unterschiedlicher Dich-
te, Größe und/oder Tiefe erzeugt werden.

[0004] Die Linien- bzw. Stichtiefdrucktechnik, insbe-
sondere die Stahlstichtiefdrucktechnik, ist für das Be-
drucken von Datenträgern, insbesondere von Wert-
papieren, wie Banknoten und dergleichen, eine wich-
tige Technik. Die Stichtiefdrucktechnik lässt im Ver-
gleich zu anderen Drucktechniken den dicksten Farb-
auftrag auf einem Datenträger zu. Die im Stich-
tiefdruckverfahren erzeugte, vergleichsweise dicke
Farbschicht ist auch für den Laien leicht anhand ihrer
Taktilität als einfaches Echtheitsmerkmal erkennbar.
Dieses Echtheitsmerkmal ist mit einer einfachen Ko-
pie nicht nachzuahmen, so dass die Stichtiefdruck-
technik einen Schutz gegen einfache Fälschungen
bietet.

[0005] Der Stichtiefdruck zeichnet sich dadurch aus,
dass in die Druckplatten linienförmige Vertiefungen
eingebracht werden, um ein Druckbild zu erzeugen.
Bei der mechanisch gefertigten Druckplatte für den
Stichtiefdruck wird aufgrund der üblicherweise ko-
nisch zulaufenden Gravierwerkzeuge mit zuneh men-
der Stichtiefe eine breitere Linie erzeugt. Außerdem
nimmt die Farbaufnahmefähigkeit der gravierten Li-
nie und damit die Opazität der gedruckten Linie mit
zunehmender Stichtiefe zu. Bei der Ätzung von Stich-

tiefdruckplatten werden die nicht druckenden Berei-
che der Druckplatte mit einem chemisch inerten Lack
abgedeckt. Durch nachfolgendes Ätzen wird in der
freiliegenden Plattenoberfläche die Gravur erzeugt,
wobei Tiefe und Breite der Gravurlinien insbesondere
von der Ätzdauer abhängen.

[0006] Die US 4,108,659 A beschreibt ein Verfah-
ren zum Gravieren einer Druckplatte, vorzugsweise
mit einem Laserstrahl mit Hilfe einer reflektierenden
Maske. In Bereichen der Druckplatte, die nicht geätzt
oder graviert werden sollen, wird der Laserstrahl von
der Maske reflektiert, wohingegen er in Bereichen der
Druckplatte, die zum Aufnehmen von Druckfarbe ge-
ätzt werden sollen, nicht oder weniger stark reflek-
tiert wird. Bei diesem Verfahren grenzen benachbar-
te Farbfelder nicht direkt aneinander, sondern sind
durch Stege getrennt, die annähernd die halbe Breite
einer Farbfläche aufweisen.

[0007] In der DE 26 03 558 C2 wird ein graphisches
Muster für das Bedrucken von Dokumenten vor-
geschlagen, das insbesondere im Stichtiefdruckver-
fahren aufgebracht wird. Benachbarte Striche eines
Strichrasters sind so voneinander beabstandet, dass
aufgrund der Farbschichtdicke und des Abstands der
Striche beim Schwenken ein Helligkeitsunterschied
für den Betrachter sichtbar wird. Bei senkrechter An-
sicht tritt der Kontrast zwischen der Farbe der Striche
und derjenigen der Unterlage in den Lücken hervor.

[0008] Aus der WO 97/48555 A1 ist ein Verfahren
bekannt, mit dem Stichtiefdruckplatten auf reprodu-
zierbare, maschinelle Weise hergestellt werden kön-
nen. Dazu werden die Linien einer Strichvorlage er-
fasst und die Fläche einer jeden Linie wird exakt be-
stimmt. Mit einem Gravierwerkzeug, beispielsweise
einem rotierenden Stichel oder einem Laserstrahl,
wird zunächst die Außenkontur dieser Fläche gra-
viert, um die Fläche sauber zu umranden. Anschlie-
ßend wird der umrandete Bereich der Fläche mittels
demselben oder einem anderen Gravierwerkzeug
geräumt, so dass die gesamte Linie entsprechend der
Strichvorlage exakt graviert ist. Je nach Form und
Führung des Gravierwerkzeugs entsteht am Grund
der geräumten Fläche ein Rauigkeitsgrundmuster,
das als Farbfang für die Druckfarbe dient.

[0009] Es ist auch möglich, innerhalb einer ers-
ten gravierten Fläche eine zweite Fläche mit grö-
ßerer Gravurtiefe zu gravieren, so dass das Druck-
bild wegen des unterschiedlich dicken Farbauftrags
zwei aneinander grenzende Flächen mit unterschied-
licher Farbintensität aufweist. Nach dem Druckvor-
gang verwischen die Dickenunterschiede jedoch, da
die Druckfarben der Farbflächen ineinanderlaufen, so
dass eine scharfe optische Trennung zwischen den
Farbflächen im Druckbild nicht besteht und auf diese
Art auch keine feinen Bildstrukturen wiedergegeben
werden können.



DE 198 45 436 C5    2015.02.26

3/6

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, Maßnahmen vorzusehen, die es erlauben, an-
einander grenzende Farbflächen im Stichtiefdruck-
verfahren zu erzeugen, die klar voneinander abge-
grenzt sind.

[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst.
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprü-
che.

[0012] Wesentlich ist, dass zur Erzeugung anein-
ander grenzender Farbflächen die den Farbflächen
auf der Druckplatte zugeordneten Gravurbereiche
durch eine Trennkante voneinander getrennt sind,
die in Höhe der Druckplattenoberfläche spitz zuläuft.
Wird mit einer solchen Druckplatte ein Datenträger,
beispielsweise eine Banknote, gedruckt, so werden
aneinander grenzende Farbflächen erzeugt, die im
Grenzbereich ein Minimum durchlaufen. Im Idealfall
ist die Farbschichtdicke an der Grenzlinie zwischen
den Farbflächen gleich null. Sie kann aber, wenn sich
die Druckfarben der aneinander grenzenden Farbflä-
chen im unmittelbaren Grenzbereich verbinden, ge-
ringfügig größer null sein; dies insbesondere dann,
wenn die Flanken der Trennkante steil sind und einen
kleinen Flankenwinkel aufweisen. Je flacher die Flan-
ken der Trennkante sind, desto langsamer geht die
Farbschichtdicke im Grenzbereich gegen das Farb-
schichtdickenminimum. Dadurch kann eine sehr fei-
ne, nur unter Vergrößerung, beispielsweise mit einer
Lupe erkennbare hellere Grenzlinie zwischen den an-
grenzenden Farbflächen erzeugt werden, die als zu-
sätzliches, bei normaler Betrachtung verborgenes Si-
cherheitsmerkmal dienen kann.

[0013] Durch die Erfindung ist es erstmals möglich,
unmittelbar aneinander grenzende Farbflächen mit
unterschiedlicher Dicke im Stichtiefdruckverfahren zu
erzeugen, die nicht ineinander laufen und klar von-
einander abgegrenzt sind.

[0014] Je nach Gravurtiefe können auf diese Wei-
se mit derselben Druckfarbe unterschiedliche Farb-
tönungen eingestellt werden. So können bei Ver-
wendung von beispielsweise drei verschiedenen la-
sierenden Druckfarben in Kombination mit lediglich
zwei unterschiedlichen Gravurtiefen bereits sechs
verschiedene Farbtöne mit einem Druckvorgang er-
zeugt werden.

[0015] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
Figuren beispielhaft beschrieben. Die Figuren sind
Prinzipskizzen, die insbesondere die Schichtdicken-
verhältnisse nicht maßstabsgerecht wiedergeben.

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1 Ausschnitt einer Druckplatte im Quer-
schnitt;

[0018] Fig. 2 Ausschnitt eines Datenträgers mit zwei
aneinander grenzenden Farbschichten mit unter-
schiedlicher Farbschichtdicke schematisch im Quer-
schnitt;

[0019] Fig. 3 Ausschnitt eines Datenträgers mit
zwei aneinandergrenzenden Farbschichten im Quer-
schnitt.

[0020] Fig. 1 zeigt ein Profil einer Druckplatte 1 mit
einer Druckplattenoberfläche 2, in die ein erster Gra-
vurbereich 3a mit einer Gravurtiefe ta und ein zwei-
ter Gravurbereich 3b mit einer zweiten Gravurtiefe
tb, graviert sind. Die beiden Gravurbereiche 3a, 3b
grenzen in Höhe der Druckplattenoberfläche 2 un-
mittelbar aneinander und sind im Übrigen durch eine
Trennkante 5 voneinander getrennt, deren Oberkan-
te 6 in Höhe der Druckplattenoberfläche 2 spitz zu-
läuft. Die Druckplatte kann auch so gestaltet werden,
dass die Oberkante 6 geringfügig, d. h. einige weni-
ge μm unterhalb des Niveaus der Druckplattenober-
fläche 2 liegt. Die Flanken der Gravurbereiche 3a, 3b
bilden auch gleichzeitig die Flanken der Trennkante
und bilden bezüglich des Lots auf die Oberkante 6 ei-
nen Flankenwinkel. In Fig. 1 ist lediglich der Flanken-
winkel der rechten Flanke der Trennkante gezeigt,
da die beiden Flankenwinkel im dargestellten Beispiel
gleich sind. Die beiden Flankenwinkel der Trennkan-
te 5 können aber auch unterschiedlich gewählt wer-
den. Die Flankenwinkel können im Bereich von 15°
bis 60° liegen, vorzugsweise bewegen sie sich im Be-
reich von 20° bis 30°.

[0021] Die Grundflächen 7a und 7b der Gravurberei-
che 3a, 3b können flach ausgebildet sein (7a) oder
ein Rauigkeitsgrundmuster aufweisen (7b). Das Rau-
igkeitsgrundmuster ist vorteilhaft, da die Druckfarbe
besser am Boden der Gravur gehalten wird. Die Gra-
vurbereiche 3a bzw. 3b können auch nach unten
spitz zulaufen, so dass sie keine Grundfläche 7a bzw.
7b besitzen (nicht dargestellt).

[0022] Die Gravurtiefe (ta, tb) der Gravurbereiche 3a,
3b liegt im Bereich von 5 μm bis 250 μm und vorzugs-
weise im Bereich von 5 μm bis 150 μm.

[0023] In Fig. 2 ist ein Ausschnitt eines Datenträgers
10 mit einem zwei Farbflächen 12a, 12b umfassen-
den Druckbild schematisch vereinfacht dargestellt.
Der Datenträger 10 wurde mit einer Druckplatte 1, wie
in Fig. 1 dargestellt, im Stichtiefdruckverfahren be-
druckt. Während des Druckvorgangs wird der Daten-
träger 10 in die Gravurbereiche 3a, 3b gepresst, wo-
bei auf der Datenträgerunterseite 17 entsprechende
Vertiefungen 11a, 11b dauerhaft verbleiben können.
Die Datenträgeroberseite 15 weist entsprechende Er-
hebungen in den Bereichen 11a, 11b auf, wobei die-
se Erhebungen durch Farbschichten 13a, 13b abge-
deckt sind, die von der Datenträgeroberseite 15 aus
den Gravurbereichen 3a, 3b aufgenommen wurden.
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Die Farbschichten 13a, 13b bilden mit ihren Oberflä-
chen die Farbflächen 12a und 12b. Als Farbschichtdi-
cke Da, Db wird der Niveauunterschied zwischen der
nicht bedruckten Substratoberflache und den Ober-
flächen der jeweiligen Farbflächen 12a, 12b festge-
legt. Im Grenzbereich B nehmen die Farbschichtdi-
cken Da und Db kontinuierlich ab bis zu einer Grenz-
linie, die durch die Oberkante 6 der Trennkante 5 der
Druckplatte 1 definiert wurde. Je nach Wahl der Flan-
kenwinkel α und in Abhängigkeit von der Gravurtie-
fe t ergibt sich ein mehr oder weniger breiter Grenz-
bereich B. Da die Farbschichtdicken Da und Db im
Grenzbereich B kontinuierlich abnehmen, lässt sich
durch geeignete Wahl der Flankenwinkel α eine für
das menschliche Auge ohne Hilfsmittel nicht erkenn-
bare Grenzlinie hellen Farbtons erzeugen.

[0024] Idealerweise reduzieren sich die Farbschicht-
dicken Da und Db, an der Grenzlinie zu einem Farb-
schichtdickenminimum mit der Dicke 0. Es kann je-
doch auch eine geringe Verbindung der Farbflächen
12a, 12b stattfinden, ohne dass allerdings eine fest-
stellbare Farbvermischung auftritt. In Fig. 3 zeigt die-
sen Fall. Man erkennt, dass an der Grenzlinie 16 eine
Verbindung der Farbflächen 12a und 12b stattgefun-
den hat.

[0025] Die Farbschichten 13a und 13b können aus
Druckfarben unterschiedlicher Farbe bestehen, da ei-
ne Vermischung der Farben unterschiedlicher Gra-
vurbereiche aufgrund der erfindungsgemäßen Ge-
staltung der Druckplatte praktisch nicht erfolgt. Wird
jedoch die gleiche lasierende Druckfarbe für anein-
ander grenzende Gravurbereiche 3a, 3b mit unter-
schiedlichen Gravurtiefen ta und tb, verwendet, so er-
geben sich unterschiedliche Farbtönungen der Farb-
schichten 13a und 13b im Druckbild.

[0026] Die aneinander grenzenden Gravurbereiche
können durch linienförmige oder flächenartige Vertie-
fungen gebildet sein. Die Vertiefungen werden vor-
zugsweise mit einem rotierenden Stichel graviert, der
einen Flankenwinkel entsprechend dem zu erzeu-
genden Flankenwinkel der Trennkante besitzt. Vor-
zugsweise läuft der Stichel spitz zu oder hat eine be-
sondere Kontur, die es erlaubt, auf der Grundfläche
der Gravur ein Rauigkeitsgrundmuster zu erzeugen,
das als Farbfang dient. Dazu wird der Stichel in regel-
mäßigen, geringen Abständen parallel zu einer zuvor
gravierten Bahn bewegt, so dass die zuvor gravierte
Vertiefung um eben diesen Abstand verbreitert wird.
Die Gravurtiefe liegt im Bereich von 5 bis 200 μm,
vorzugsweise 5 bis 150 μm.

[0027] Ein oder mehrere linienförmige oder flächi-
ge Vertiefungen können ein Muster, ein Bildzeichen
oder ein Schriftzeichen darstellen. Mehrere aneinan-
der grenzende Vertiefungen können ein regelmäßi-
ges Raster bilden, so dass das erzeugte Druckbild
homogen erscheint, wobei das Raster eine Feinstruk-

tur im Druckbild erzeugt, die nur mit vergrößernden
Hilfsmitteln erkennbar ist.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Bedrucken eines Datenträgers
im Stichtiefdruckverfahren mit einem Druckbild, das
wenigstens eine erste Farbfläche (12a) mit einer ers-
ten Farbschichtdicke (Da) und wenigstens eine an
die erste Farbfläche (12a) angrenzende zweite Farb-
fläche (12b) mit einer zweiten Farbschichtdicke (Db)
aufweist, wobei die Farbschichtdicken (Da, Db) unter-
schiedlich sind, und wobei die erste und zweite Farb-
fläche (12a, 12b) direkt aneinander grenzen und von
einer scharfen, bei Betrachtung mit dem bloßem Au-
ge nicht sichtbaren Grenzlinie voneinander getrennt
sind, und die Farbschichtdicke beider Farbflächen
(12a, 12b) im Bereich der Grenzlinie ein Minimum
durchläuft, bei dem eine Druckplatte verwendet wird,
die eine Oberfläche (2) umfasst und in die Druckplat-
tenoberfläche (2) graviert wenigstens einen ersten
Gravurbereich (3a) mit einer ersten Gravurtiefe (ta)
und wenigstens einen an den ersten Gravurbereich
(3a) angrenzenden zweiten Gravurbereich (3b) mit
einer zweiten Gravurtiefe (tb), wobei die Gravurtiefen
(ta, tb) unterschiedlich sind, und zwischen den ersten
und zweiten Gravurbereichen (3a, 3b) eine Trenn-
kante (5) angeordnet ist, deren Oberkante (6) in Hö-
he der Druckplattenoberfläche (2) spitz zuläuft.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trennkante (5) der Druckplatte (1)
Flankenwinkel (α) im Bereich von 15° bis 60°, vor-
zugsweise von 20° bis 30° bezogen auf die Lotrechte
zur Druckplattenoberfläche (2) aufweist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten und zweiten Gravur-
tiefen (ta, tb) im Bereich von 5 bis 250 μm liegen.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ersten und zweiten Gravurtiefen
(ta, tb) im Bereich von 5 bis 150 μm liegen.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Gravurbe-
reich (3a) und/oder der zweite Gravurbereich (3b) ein
Muster, ein Bildzeichen oder ein Schriftzeichen bil-
den.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste und/oder
der zweite Gravurbereich (3a, 3b) eine Grundfläche
(7a, 7b) mit einem Rauigkeitsgrundmuster aufweist.

7.    Druckplatte (1) zum Drucken von aneinander
grenzenden Farbflächen (12a, 12b), umfassend eine
Druckplattenoberfläche (2) und in die Druckplatten-
oberfläche (2) graviert wenigstens einen ersten Gra-
vurbereich (3a) mit einer ersten Gravurtiefe (ta) und
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wenigstens einen an den ersten Gravurbereich (3a)
angrenzenden zweiten Gravurbereich (3b) mit einer
zweiten Gravurtiefe (tb), wobei die Gravurtiefen (ta,
tb) unterschiedlich sind, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen den ersten und zweiten Gravurberei-
chen (3a, 3b) eine Trennkante (5) angeordnet ist, de-
ren Oberkante (6) in Höhe der Druckplattenoberflä-
che (2) spitz zuläuft.

8.  Druckplatte nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trennkante (5) Flankenwinkel (α)
im Bereich von 15° bis 60°, vorzugsweise von 20° bis
30° bezogen auf die Lotrechte zur Druckplattenober-
fläche (2) aufweist.

9.  Druckplatte nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die ersten und zweiten Gra-
vurtiefen (ta, tb) im Bereich von 5 bis 250 μm liegen.

10.    Druckplatte nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten und zweiten Gravur-
tiefen (ta, tb) im Bereich von 5 bis 150 μm liegen.

11.    Druckplatte nach wenigstens einem der An-
sprüche 7 bis 10 dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Gravurbereich (3a) und/oder der zweite Gra-
vurbereich (3b) ein Muster, ein Bildzeichen oder ein
Schriftzeichen bilden.

12.    Druckplatte nach wenigstens einem der An-
sprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste und/oder der zweite Gravurbereich (3a,
3b) eine Grundfläche (7a, 7b) mit einem Rauigkeits-
grundmuster aufweist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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